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3 VORGEHEN 

3.1 ZIERLICHE TELLERSCHNECKE (Anisus vorticulus) 

Während der Probenahmen am 12. Juni 2017 wurde an insgesamt 13 Gräben (vgl. Abb. 2) 
die Molluskenfauna untersucht. Hierzu wurden an jedem Graben, auf mehreren repräsentati-
ven Gewässerstrecken von ca. 20 m Länge mit einem langstieligen Kescher (Maschenweite 
500 µm), alle relevanten Habitate mit Kescherstreifzügen beprobt (s. Abb. 3). Zusätzlich 
wurden Substrate wie Totholz und Makrophyten(wurzeln) manuell abgesammelt bzw. gezielt 
gespült. An dem zum Zeitpunkt der Probenahme nicht bzw. nur sehr wenig wasserführenden 
Graben 11 wurde Wurzelmaterial aus dem trockenen Gewässerlauf gesammelt und eben-
falls gespült. Das gesamte Material wurde über ein 0,5 mm Sieb gesiebt, in Weißschalen 
überführt und sortiert. Hierbei wurden alle kleinen, vor Ort nicht sicher bestimmbaren Teller-
schnecken in 70%igem Alkohol konserviert und später im Labor unter Zuhilfenahme eines 
Binokulares determiniert (GLÖER 2015, 2002). Alle anderen während der Probenahme beo-
bachteten Gastropoden wurden vor Ort bestimmt und die Artnamen notiert. 

Die Nettosammelzeit betrug pro Graben mindestens zehn Minuten, der Sortieraufwand min-
destens 30 Minuten.  

Die Untersuchung der Zierlichen Tellerschnecke erfolgte in Zusammenarbeit mit Dipl.-Biol. 
Susanne Dembinski, Büro Planula, Hamburg. 

     

Abbildung 3: Arbeitsmaterialien (links) und Probenahme (rechts) zur Erfassung der  
Zierlichen Tellerschnecke (Anisus vorticulus) 

 

3.2 NACHTKERZENSCHWÄRMER (Proserpinus proserpina) 

Aufgrund der Vorkommen potenzieller Wirtspflanzen des Nachtkerzenschwärmers (Proser-
pinus proserpina) im Plangebiet wurden die Standorte der Wirtspflanzen – hier vor allem an 
den Gräben (s. Abb. 2) und Brachflächen – in der Zeit der letzten Juni- und der zweiten Juli-
dekade im Rahmen von zwei Begehungen gezielt nach Fraßspuren, Kotballen und vor allem 
Raupen abgesucht (s. Abb. 4, HERRMANN & TRAUTNER 2011). Bei der ersten Begehung am 
26. Juni 2017 waren die im Plangebiet vorherrschenden Wirtspflanzen des Nachtkerzen-
schwärmers Blutweiderich (Lythrum salicaria) und Weidenröschen (Epilobium sp.) noch nicht 
vollständig entwickelt und hatten kaum Blüten ausgebildet. Daher wurde am 9. Juli der zwei-
te Teil der Erstbegehung und am 19. Juli 2017 die Zweitbegehung durchgeführt.  
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Abbildung 4: Kontrolle der Wirtspflanzen – hier Blutweiderich – auf den Besatz mit Larven 
des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) 

 

3.3 AMPHIBIEN 

Die Amphibienvorkommen wurden vom Frühjahr bis in den Juni 2017 im Rahmen von insge-
samt sieben Begehungen untersucht (21.3., 26.3., 7.4., 21.4., 4. und 5.5. (Reusen), 2.6. und 
19.7.2017). Dabei sind alle Gewässer  abgegangen und die angetroffenen Amphibien be-
stimmt und notiert worden (BERNINGHAUSEN 1995,  BÜHLER et al. 2013, GLANDT 2015, NÖL-

LERT & NÖLLERT 1992, STÖCKL & VÖLKER 1996, THIESMEIER 2014).  

Die Aufnahme der Arten erfolgte mittels Sichtbeobachtungen der adulten Tiere, der Larven 
und der Laichablagen sowie durch den Fang von Larven mittels Wasserkescher (SCHLÜP-

MANN & KUPFER 2009). 

Zusätzlich wurden in den Gräben am Abend des 4. Mai 2017 insgesamt 44 Kleinfischreusen 
(s. Abb. 5, Maße: 70cm x 27cm x 27cm) in insgesamt neun wasserführende Gräben im 
Plangebiet ausgebracht (s. Tab. 1), am nächsten Morgen (5. Mai 2017) wieder entnommen, 
auf Molche und andere Amphibienvorkommen geprüft (HAACKS & DREWS 2008) und die Fun-
de dokumentiert. 

    

Abbi ldung 5: Reusen und Markierungsschilder vorm Auslegen (links) und eine ausgelegte 
Reuse (4. Mai 2017) 
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3.5 FLEDERMÄUSE 

Fledermäuse sind durch Ihre Fähigkeit zu Fliegen sehr beweglich und haben einen sehr 
komplexen Lebensraum. Die Eignung einer Landschaft als Fledermauslebensraum ist ab-
hängig von dem Vorhandensein geeigneter stabiler Strukturen, die wichtige Teilhabitate stel-
len. Diese Teilhabitate sind Quartiere und Jagdgebiete aber auch lineare Landschafts-
elemente, über die diese in Verbindung stehen. 

Fledermäuse durchlaufen in einem Jahreszyklus abwechselnde Aktivitätsphasen in unter-
schiedlichen Teillebensräumen. Nach Ende des Winterschlafes werden im Frühling ver-
schiedene Zwischenquartiere bezogen, bevor die Bildung der Wochenstuben etwa im Mai 
beginnt. In dieser Zeit müssen der Winterschlaf und der Energiebedarf für die kommende 
Tragzeit und Jungenaufzucht durch Nahrungsaufnahme kompensiert werden. Es werden 
daher entsprechende Habitate aufgesucht, die im Wesentlichen günstige Nahrungsbedin-
gungen bieten. Hierzu zählen im Besonderen Habitate mit kurzfristig auftretendem Insekten-
reichtum z. B. durch Massenschlupf von Eintagsfliegen an Gewässern. Nach Bildung der 
Wochenstuben und Geburt der Jungen etwa Mitte Juni gehen die Weibchen in relativer Nähe 
zum Quartier auf die Jagd, um den zu dieser Zeit besonders hohen Energiebedarf zu de-
cken. Nach etwa vier Wochen, ca. Mitte Juli, lösen sich die Wochenstuben dann rasch auf 
und die Tiere gehen auf Erkundungsflüge und Quartiersuche für den Herbst und Winter. Im 
September beginnt dann die Paarungszeit, wo Paarungsquartiere aufgesucht werden, um 
die Fortpflanzung der Art sicherzustellen. Im weiteren Verlauf suchen die Fledermäuse dann 
möglichst nahrungsreiche Gebiete auf, um sich Körperreserven anzulegen, bevor die Tiere 
ihre Winterquartiere aufsuchen. 

Baumhöhlen (Spechthöhlen, Stammrisse und -spalten, ausgefaulte Astabbrüche etc.) stellen 
je nach Qualität ein potenzielles Angebot für Quartiere von Fledermäusen dar. Für die Beur-
teilung der Nutzung oder Eignung als Quartierstandort für Fledermäuse und um ggf. gezielter 
die Erfassungen von am Quartier schwärmenden Fledermäusen durchzuführen, erfolgte am 
13. März 2017 eine Begehung des Untersuchungsraumes zur Betrachtung der Gehölze in 
unbelaubtem Zustand auf potenzielle Habitatstrukturen . Es wurden zu diesem Zweck alle 
Bäume im Untersuchungsraum hinsichtlich entsprechender Strukturen mithilfe eines Fern-
glases vom Boden aus abgesucht. 

Die Ermittlung genauer Individuenzahlen von Fledermäusen ist eigentlich nur möglich, wenn 
Individuen gleichzeitig oder sehr kurz hintereinander an einem Ort beobachtet werden kön-
nen und dabei ein ausreichend guter Sichtkontakt besteht. Solche Idealbedingungen stellen 
bei Beobachtungen von Fledermäusen die Ausnahme dar, da sich der Erfassungszeitraum in 
der Regel nach Sonnenuntergang in die Dunkelheit erstreckt. Darüber hinaus nutzen die 
Tiere oftmals ein großes Areal als Jagdhabitat und fliegen Strukturen wiederholt ab, wobei 
sie dabei individuell nicht zu unterscheiden sind. Bei der Betrachtung der Ergebnisse ist da-
her zu beachten, dass eine genaue Zählung von Fledermäusen im Feld nur selten möglich 
ist. Es kann folglich bei der Kartierung mit dem Bat-Detektor  nicht ausgeschlossen wer-
den, dass Fledermausindividuen mehrfach registriert werden. Die bei der Felderhebung er-
mittelte Anzahl von Fledermausbeobachtungen ist daher nicht mit gezählten Individuen 
gleichzusetzen. Im Folgenden wird daher für im Feld registrierte Beobachtungen der Begriff 
´Begegnung´ oder ´Kontakt´ verwendet. 

Für die Untersuchung der Fledermausfauna wurden folgende Teilaspekte hinsichtlich der 
Lebensraumnutzung durch Fledermäuse bearbeitet: Quartier, Jagdhabitat und Flugstraße. 
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trägt Durchfrieren der Gewässer im Winter und Trockenfallen im Sommer, ist aber in Bezug 
auf ihre Wohngewässer anspruchsvoll und präferiert sonnenexponierte Standorte und klares 
Wasser (GLÖER & GROH 2007). Anisus vorticulus bildet in Hamburg nur an wenigen Standor-
ten stabile Populationen (GLÖER & DIERCKING 2010). 

Insgesamt wurden 15 weitere Schneckentaxa determiniert, wobei die unterschiedlichen was-
serführenden Gräben 4 bis maximal 13 Species aufwiesen (s. Tab. 3). Für den Bereich der 
Vier- und Marschlande geben GLÖER & DIERCKING (2010) durchschnittlich 15 bis 19 Mollus-
kenarten (inklusive Muscheln) an, so dass das Untersuchungsgebiet mit 15 Schneckentaxa 
für den Naturraum durchschnittlich ausgestattet ist. Dabei gehören die vorkommenden 
Schnecken zu den allgemein verbreiteten und anspruchslosen Arten, die schlammigen 
Grund und submerse Vegetation bevorzugen. Sie sind für Hamburg keiner Gefährdungska-
tegorie der Roten Liste zugeordnet (GLÖER & DIERCKING 2010). Bundesweit ist Bithynia 
leachii stark gefährdet, Physa fontinalis und Viviparus contectus sind als gefährdet einge-
stuft. In der Vorwarnliste sind Anisus vortex, Hippeutis complanatus sowie Valvata piscinalis 
aufgeführt und für Valvata cristata ist eine Gefährdung unbekannten Ausmaßes angegeben 
(JUNGBLUTH & KNORRE 2011).  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das Schneckenspektrum für die im Untersu-
chungsgebiet anzutreffenden Gräben typisch ist, infolgedessen fehlen vor allem stenotope 
anspruchsvolle Arten wie Anisus vorticulus. 

 

4.2 NACHTKERZENSCHWÄRMER (Proserpinus proserpina) 

Die Raupe des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) frisst an Weidenröschen 
(Epilobium sp.), Nachtkerzen (Oenothera sp.) sowie an Blutweiderich (Lythrum salicaria) und 
Fuchsien (Fuchsia sp.). Die meisten Nachweise stammen nach HERRMANN & TRAUTNER 
(2011) von den Weidenröschen, wobei vor allem das Zottige Weidenröschen (Epilobium 
hirsutum) besiedelt wird.  

     

Abbildung 6: Einzelexemplare des Zottigen Weidenröschens an Graben 6 (links) und der 
Nachtkerze auf dem beschriebenen Bolzplatz (rechts)  

 

Die Larve benötigt für ihre Entwicklung wärmebegünstigte, windgeschützte Standorte mit 
schütterer Vegetation und einer erhöhten Luftfeuchtigkeit. Naturnahe Lebensräume treten 
heute zurück. An ihre Stelle treten anthropogen überformte Bereiche, an denen sich ihre 
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Am häufigsten sind Tiere des Wasserfrosch -Komplexes  im Plangebiet vertreten. Sie sind 
fast in jedem beständig wasserführenden Graben nachgewiesen worden (s. Tab. 5, Abb. 7). 
Das Fehlen in Graben 7 hat möglicherweise damit zu tun, dass der zu betrachtende Gewäs-
serabschnitt kurz vor einem Wehr liegt, das zur Entwässerung der Flächen regelmäßig ge-
öffnet wird. Dies war auch zur Laichzeit der Frösche in diesem Frühjahr so, so dass Laich, 
Larven und junge Frösche möglicherweise abgedriftet sind. 

     

Abbildung 7: Wasserfrosch-Komplex: Larve (links) und Adulte (rechts) in Graben 2  

 

Aufgrund der Merkmalskombinationen wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem 
überwiegenden Teil der Tiere um den Teichfrosch handelt. Er gehört in Deutschland zu den 
verbreitetsten und häufigsten Amphibienarten. In Hamburg ist der Teichfrosch nach BRANDT 

& FEUERRIEGEL (2004) in den Ballungsräumen mehr und mehr zurückgegangen und lebt 
heute vor allem in den Randbezirken und dem Elberaum.  

Die zweithäufigste Amphibienart im Plangebiet ist der Teichmolch . Er ist im Rahmen der 
Reusenfänge in immerhin sechs Gräben, die sich durch eine dauerhafte Wasserführung 
auszeichnen, sowie zusätzlich in einem Graben im Rahmen der Untersuchungen der Zierli-
chen Tellerschnecke nachgewiesen worden (s. Tab. 5, Abb. 8). In Mittel- und Nordeuropa 
gehören Teichmolche zu den verbreitetsten und häufigsten Molchen, wobei in Hamburg ne-
ben den Obstanbaugebieten der Elbmarschen und Gräben und Wettern zwischen Norder- 
und Süderelbe oder Kirchwerder auch angelegte Gewässer im Siedlungsbereich besiedelt 
werden (BRANDT & FEUERRIEGEL 2004). Die sehr anpassungsfähige Art kann daher in sehr 
unterschiedlichen Gewässern vorkommen. Bevorzugt besiedelt er besonnte vegetationsrei-
che Tümpel und flache Teiche. 

Die Erdkröte  gehört in Hamburg zu den häufigsten Lurcharten und besiedelt ein breites 
Spektrum an Land- und Wasserlebensräumen. Sie laichen vorzugsweise in mittelgroßen 
Weihern Teichen und Altwässern, wobei sie in den Elbmarschen fast alle Hauptgräben und 
Wettern besiedeln (BRANDT & FEUERRIEGEL 2004). Im Untersuchungsgebiet wurde die Erd-
kröte nur an Graben 2 nachgewiesen. Da die Tiere nur für kurze Zeit zum Laichen an die 
Gewässer kommen und die Beprobung der Gewässer mit dem Kescher (Nachweis von Lar-
ven) durch massive Schwimmdecken aus Wasserlinse sehr erschwert war, ist davon auszu-
gehen, dass sie auch in anderen Gräben des Untersuchungsgebietes vorkommt bzw. das 
Gebiet als Sommer- und Winterlebensraum nutzt. 
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Abbildung 8: Teichmolch, Männchen (5. Mai 2017) 

 

Die Untersuchungen haben gezeigt, dass in allen zumindest abschnittsweise dauerhaft was-
serführenden Gräben mit einer Ausnahme (Graben 7) auch Amphibien nachgewiesen wer-
den konnten. In den Gräben 3, 4, 11 und 12, die teilweise bzw. zeitweise trocken fallen, wur-
den im Rahmen der Untersuchungen keine Amphibien aufgenommen. Vermutlich ist für die 
Besiedlung der Gräben mit Amphibien auch die Wasserhaltung in den Gräben von Bedeu-
tung. Im März diesen Jahres (26. März 2017) war zum Beispiel das Wasser in Graben 5 zur 
Laichzeit der Amphibien in Teilabschnitten auf ein Rinnsal reduziert (s. Abb. 9).   

     

Abbildung 9: Reduzierter Wasserstand in Graben 5 am 26. März 2017 (links); dgl. oberhalb, 
Reduktion des Wasserstandes auf ein Rinnsal (rechts)   

 

4.4 VOGELFAUNA 

4.4.1 BRUTVÖGEL  

Im Rahmen der sieben Vogelbegehungen konnten insgesamt 60 Arten für den Bereich der 
B-Plangebiete Kirchwerder 33 und 34 nachgewiesen werden. Für 27 Spezies gelang ein 
Brutnachweis, für eine Art ein Brutverdacht im Plangebiet (s. Tab. 6). Drei Arten sind auf der 
Roten Liste Hamburgs, vier auf der Deutschlands verzeichnet (MITSCHKE 2007, GRÜNBERG 
et al. 2015). Auf den Vorwarnlisten finden sich in Hamburg zwölf und deutschlandweit sieben 
weitere Vogelspezies. 
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Von den 13 nachgewiesenen an Gewässern  lebenden Vogelarten konnten nur zwei Spezies 
als Brutvögel für das Gebiet aufgenommen werden (s. Tab. 6). Besonders erwähnenswert ist 
das Brutvorkommen des nach BNatSchG streng geschützten und sowohl in Hamburg als 
auch bundesweit auf der Vorwarnliste verzeichneten Blaukehlchens (Luscinia svecica) im 
Landröhricht im Nordosten des Gebiets (MITSCHKE 2007, GRÜNBERG et al. 2015, Karte 1 und 
Titelfoto). Es ist darüber hinaus eine Art des Anhang I der EU-Vogelschutzrichtlinie. Der Be-
stand hat in Hamburg seit Anfang der 2000er Jahre zugenommen und 2012 sein bisheriges 
Maximum erreicht (vgl. MITSCHKE 2012), wobei sich seine Verbreitung auf das Elbtal mit den 
Vier- und Marschlanden u. a. konzentriert (MITSCHKE 2012). Vorzugsweise brüten die Blau-
kehlchen an mit Schilf bestandenen Grabenrändern. 

Die zweite Brutvogelart der Gewässer besiedelnden Spezies im Plangebiet ist die häufige 
und weit verbreitete Stockente (Anas plathyrhynchos). Die übrigen Spezies nutzen das Plan-
gebiet als Nahrungsraum (s. Tab. 6). Dazu gehören die drei nach BNatSchG streng ge-
schützten Arten Rohrweihe (Circus aeruginosus), Teichhuhn (Gallinula chloropus) und der in 
Hamburg auf der Vorwarnliste verzeichnete Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) (MITSCH-

KE 2007), der vermutlich auf dem östlich angrenzenden Acker gebrütet hat. Die Rohrweihe 
gehört zu den Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie und gilt in Hamburg als ge-
fährdet (MITSCHKE 2007). 

Aus der Gruppe der Vogelspezies, die vor allem Parklandschaften  besiedeln, konnten 
sechs Arten als Brutvogel und der in Hamburg auf der Vorwarnliste verzeichnete Kuckuck 
(Cuculus canorus) als Brutverdacht aufgenommen werden (MITSCHKE 2007). Neben häufi-
gen Arten wie Zaunkönig (Troglodytes troglodytes) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita) sind 
der auf der Vorwarnliste Hamburgs verzeichnete Stieglitz (Carduelis carduelis) und der Feld-
sperling (Passer montanus) zu nennen (s. Tab. 6, Karte 1). Fünf weitere Arten nutzen das 
Plangebiet als Nahrungshabitat bzw. wurden auf Nachbarflächen verhört, wie der auf der 
Vorwarnliste Hamburgs verzeichnete Gartenrotschanz (Phoenicurus phoenicurus) und die 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos). 

Vier Arten der Vögel, die vorzugsweise in Wiesen und Feldfluren  siedeln, konnten im Plan-
gebiet als Brutvögel aufgenommen werden (s. Tab. 6). Dazu gehören der Fasan (Phasianus 
colchicus) und die Dorngrasmücke (Sylvia communis), deren Bestand in Hamburg in den 
letzten Jahren eine leicht zunehmende Tendenz zeigt (MITSCHKE 2016). Gleiches gilt für den 
sowohl in Hamburg als auch bundesweit auf der Vorwarnliste verzeichneten Feldschwirl 
(Locustella naevia) (MITSCHKE 2007, GRÜNBERG et al. 2015). Für ihn gelang ein Brutnach-
weis auf der großen Brachfläche hinter den Häusern am Kirchenheerweg. Als vierte Brutvo-
gelart der Wiesen und Feldfluren konnte der in Hamburg auf der Vorwarnliste verzeichnete 
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) aufgenommen werden. MITSCHKE (2015) gibt für 
diese Art einen stabilen Trend für Hamburg an.   

Der nach BNatSchG streng geschützte und sowohl in Hamburg als auch bundesweit stark 
gefährdete Kiebitz (Vanellus vanellus) nutzt das Plangebiet lediglich als Teilnahrungshabitat 
(MITSCHKE 2007, GRÜNBERG et al. 2015). Gleiches gilt für die in Hamburg auf der Vorwarnlis-
te und bundesweit als gefährdet geltende Feldlerche (Alauda arvensis), die Wiesenschaf-
stelze (Motacilla flava) und die Goldammer (Emberiza citrinella). 

Der ursprünglich im Bereich der Nordsee (z. B. Salzwiesen ) brütende Austernfischer (Hae-
matopus ostralegus) hat sich inzwischen als Dachbrüter im Hamburger Stadtgebiet etabliert 
(MITSCHKE 2012). Er nutzt das Plangebiet ebenfalls als Teilnahrungshabitat. 
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4.4.2 RASTVÖGEL 

Die Untersuchung der Rastvogelvorkommen war nicht Gegenstand der aktuell vorliegenden 
Untersuchungen. Der Vollständigkeit halber wird hier eine Mail von Herrn Mitschke (Arbeits-
kreis Vogelschutzwarte Hamburg) an Herrn Stitz (Bezirksamt Bergedorf, Fachamt Stadt- und 
Landschaftsplanung) mit einer Einschätzung zu den Rastvögeln aufgenommen: „ Hallo Herr 
Stitz, Ich habe in die Datenbank beim Arbeitskreis Vogelschutzwarte geschaut - aus dem im 
Plan gekennzeichneten Gebiet liegen aus den letzten Jahren nur sehr wenige Rastvogelda-
ten vor (Ringeltaube bis 30, Graureiher, Bluthänfling, Graugans, Silberreiher jeweils 1-5 Vö-
gel). Aufgrund seiner durch Siedlungsflächen umgebenden Lage, der geringen Flächengröße 
(für größere Rastvogelansammlungen) und der Habitatausstattung ist auch nicht viel mehr 
zu erwarten, eine größer Bedeutung für Gastvögel kann ich mir auch nicht vorstellen…“. 

 

4.5 FLEDERMÄUSE 

Bei der Begehung zur Habitatanalyse  sind im Untersuchungsgebiet keine Bäume mit einer 
potenziellen Eignung als Fledermausquartier festgestellt worden. Darunter sind insbesonde-
re keine Bäume, die hochwertige Strukturen wie Spechthöhlen oder größere ausgefaulte 
Astlöcher aufweisen und dadurch eine mögliche Eignung als Wochenstuben- oder Winter-
quartierstandort für Fledermäuse haben könnten.  

Im Untersuchungsgebiet konnten im Rahmen der sechs Begehungen im Geltungsbereich 
des B-Plans Kirchwerder 33 und 34 insgesamt zwei Fledermausarten festgestellt werden 
(vgl. Tab. 7): der Große Abendsegler (Nyctalus noctula) und die Zwergfledermaus (Pipistrel-
lus pipistrellus). 

Eine der im Untersuchungsgebiet nachgewiesenen Arten – der Große Abendsegler - steht 
auf der Roten Liste Deutschlands auf der Vorwarnliste (Kategorie V) für Arten, die aktuell 
noch nicht als gefährdet gelten, deren Bestände aber zurückgehen und für die bei einem 
Fortbestand von bestandsreduzierenden Einwirkungen in naher Zukunft eine Einstufung als 
„Gefährdet“ wahrscheinlich ist (MEINIG et al. 2009). Nach der Roten Liste der Säugetiere 
Hamburgs (SCHÄFERS et al. 2016) sind beide festgestellten Arten auf der Vorwarnliste (Kate-
gorie V) verzeichnet. 

Alle Fledermausarten werden im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (FFH-
Richtlinie) als streng zu schützende Tier- und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Inte-
resse aufgeführt und sind nach dem BNatSchG streng geschützt.  

Für die atlantische biogeografische Region Deutschlands sind die Populationen des Großen 
Abendseglers und der Zwergfledermaus in einem günstigen Erhaltungszustand (BFN 2013). 
Auch für Hamburg werden für die nachgewiesenen Arten Großer Abendsegler und Zwergfle-
dermaus die Erhaltungszustände der Populationen als günstig eingestuft (BSU 2014). 

Die festgestellten Fledermausarten konnten mit dem Detektor registriert und dabei auch im 
Habitat per Sicht beobachtet werden. Es sind während der sechs Begehungen insgesamt 19 
Kontakte mit Fledermäusen registriert worden, davon entfielen 13 Begegnungen auf die ers-
te Nachthälfte (vgl. Tab. 8). Mit 17 Begegnungen war die Zwergfledermaus die am häufigs-
ten registrierte Fledermausart, der Große Abendsegler konnte bei zwei Überflügen registriert 
werden.  
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Bäumen oder Gebäuden. Auch auffällige Aktivitäten auf möglichen Flugrouten zu potenziel-
len Quartierstandorten im weiteren Umfeld sind nicht aufgefallen. 

Während der sechs Durchgänge sind sechs Begegnungen mit Fledermäusen registriert wor-
den, bei denen ein eindeutiges Jagdverhalten zu beobachten war. Dabei nutzten ein bis zwei 
Zwergfledermäuse die Bereiche um die Gehölze im Gebiet sporadisch als Jagdhabitat .  

Im Untersuchungsgebiet konnten keine Bereiche festgestellt werden, die aufgrund einer ho-
hen Nutzungsintensität und -stetigkeit eine essenzielle Funktion als Nahrungsquelle haben 
könnten für Wochenstubenkolonien oder größere Gesellschaften von Fledermäusen, die sich 
auch außerhalb des Untersuchungsraumes befinden könnten.  

Einige der festgestellten Fledermäuse waren nur sehr kurz zu hören, bevor die Tiere aus 
dem Erfassungsbereich des Bearbeiters verschwanden. Hier dürfte es sich überwiegend um 
Fledermäuse handeln, die auf Transferflügen zwischen Teilhabitaten angetroffen wurden. 

Ausgeprägte Flugstraßen , die einen direkten Bezug zu einem Quartier haben könnten (auf-
grund entsprechend hoher Aktivitäten von zielgerichtet an Landschaftselementen entlang 
fliegender Fledermäuse), konnten im Untersuchungsgebiet nicht ermittelt werden. 

 

5 ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG, HINWEISE AUF MAßNAHMEN 

5.1 RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs.1 BNatSchG  sind 
folgendermaßen gefasst: 

"Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fan-
gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 
entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelar-
ten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und Wan-
derungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich 
durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art ver-
schlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-
schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu  beschädigen 
oder zu zerstören.“ 

Diese Verbote werden u. a. für Eingriffsvorhaben um den Absatz 5 ergänzt, mit dem beste-
hende und von der Europäischen Kommission anerkannte Spielräume bei der Auslegung der 
artenschutzrechtlichen Vorschriften der FFH-Richtlinie genutzt und rechtlich abgesichert 
werden, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-
botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:    

"Für nach § 15 zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft (…) gelten die Zugriffs-, 
Besitz-und Vermarktungsverbote nach Maßgabe von Satz 2 bis 5. Sind in Anhang 
IVa der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten oder europäische Vogelarten be-
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troffen, liegt ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 3 und im Hinblick auf 
damit verbundene unvermeidbare Beeinträchtigungen wild lebender Tiere auch ge-
gen das Verbot des Absatzes 1 Nr. 1 nicht vor, soweit die ökologische Funktion der 
von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 
räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. Soweit erforderlich, können auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgesetzt werden. Für Standorte wildlebender 
Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführten Arten gilt Satz 2 
und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte Arten betroffen, liegt bei 
Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein Verstoß gegen die 
Zugriffs-, Besitz-und Vermarktungsverbote vor."  

Die Einschränkungen des § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für das hier beantragte (Eingriffs-) 
Vorhaben einschlägig. Bezüglich der Tierarten des Anhang IV FFH-RL und der europäischen 
Vogelarten ergeben sich somit die folgenden Verbote:  

Zugriffsverbote (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3, i.V. m. § 44 Abs. 5 BNatSchG):     

Verbot des Fangs, der Schädigung oder Tötung von unter ein europäisches Schutzregime 
fallenden Arten bzw. deren Entwicklungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht 
vor, wenn die o. g. Tatbestände unvermeidbar im Rahmen einer (zulässigen) Zerstörung von 
Fortpflanzungs-und Ruhestätten auftreten und die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs-oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang 
gewahrt wird.  

Bei nicht vermeidbaren Tötungen (incidental killings) von Tieren, z. B. durch die Nutzung 
einer Straße oder den Betrieb einer Windenergieanlage, liegt keine Verwirklichung des Ver-
botstatbestandes vor, sofern das Risiko nicht über das „normale Grundrisiko“ hinausgeht 
(vgl. GASSNER 2008). Ein „systematisches Risiko“ z. B. durch die Zerschneidung einer re-
gelmäßig genutzten Fledermaus-Flugstraße durch eine neue Straße ist somit nicht ausge-
nommen. 

Verbot der Entnahme, der Schädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs-und Ruhestätten 
von unter ein europäisches Schutzregime fallenden Tieren. Abweichend davon liegt ein Ver-
bot nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs-oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt wird. 

Störungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 2):    

Verbot von erheblichen Störungen von streng geschützten Tieren oder europäischen Vogel-
arten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs-und Wanderungs-
zeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die Störung zu keiner Verschlech-
terung des Erhaltungszustandes der lokalen Population führt.  

Bei „europarechtlich geschützten“ Arten handelt es sich um diejenigen Arten, die entweder in 
Anhang IVa der FFH-Richtlinie aufgeführt sind oder zu den europäischen Vogelarten gemäß 
Vogelschutz-Richtlinie gehören. Hierbei muss es sich um wild lebende Tiere bzw. Pflanzen 
der geschützten Arten handeln.  

Bei der fachlichen Prüfung der Zugriffs- und Störungsverbote nach § 44 Abs. 1 BNatSchG 
werden folgende Maßnahmen zur Verhinderung des Eintretens von Verbotstatbeständen 
unterschieden:  
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• Vermeidungsmaßnahmen  
Diese Maßnahmen setzen unmittelbar an der Vorhabenplanung an und sollen die 
Entstehung von Beeinträchtigungen verhindern oder unter der Schadensgrenze hal-
ten. 

• CEF-Maßnahmen  (Continuous Ecological Functionality-Maßnahmen)  
Diese Maßnahmen dienen der Sicherstellung der kontinuierlichen ökologischen Funk-
tionalität von Fortpflanzungs-und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang, d. h., 
sie setzen bei den Lebensräumen der betroffenen Arten an. Sie sind i. d. R. vor der 
Vorhabendurchführung zu realisieren, damit auch kein temporärer Habitatverlust auf-
tritt, und werden daher auch als „vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen“ bezeichnet.  

Sollten Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG trotz vorgezogener Maßnahmen nicht 
sicher vermieden werden können, ist das Vorhaben unzulässig und kann dann nur mittels 
einer Ausnahme  durch die zuständige Fachbehörde legitimiert werden. Dabei ist zuerst zu 
prüfen, ob die Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sind. Im 
Rahmen dieser Prüfung sind auch die Vorgaben der Art. 16 Abs. 3 der FFH-RL sowie der 
Art. 9 Abs. 2 der VSchRL zu berücksichtigen.  

 

5.2 KURZBESCHREIBUNG DER AUSWIRKUNGEN DES BAUVORHABENS  

Bei der Umsetzung der B-Pläne Kirchwerder 33 und 34 werden nach jetzigem Planungs-
stand (Dezember 2017) vor allem die Ackerflächen im Osten des Plangebiets überbaut wer-
den. Außerdem wird die hinter den Häusern des Kirchenheerweges gelegene Brachfläche 
(zwischen Graben 2 und Graben 9, s. Abb. 2) genauso wie die Landröhrichtfläche, die sich in 
der Ackerfläche im Nordosten des Plangebietes befindet, überbaut und damit als Lebens-
raum verloren gehen. Gleiches gilt für eine kleinere Brachfläche am Südostrand des Gebiets. 
Während die Feldgehölze am Rande der Ackerflächen erhalten bleiben, geht der im Südwes-
ten gelegene Fichtenforst vollständig als Lebensraum bei Umsetzung der B-Pläne verloren. 

 Darüber hinaus werden auch einige Gräben (Graben 3 teilweise, Graben 4, 8, 9, 10, 11 und 
12, vgl. Abb. 2, wovon Graben 3, 4, 11 und 12 nicht durchgängig Wasser führen), aufgeho-
ben. Ein Teil der übrigen im Plangebiet vorhandenen Gräben sollen durchgängig oder in 
Teilabschnitten ertüchtig werden (Graben 1, 2 und 13). Außerdem wird in der Mitte des 
Plangebiets eine entwässerungstechnische Fläche zur Rückhaltung von Regenwasser ent-
stehen. Diese wird als Entwässerungsmuldensystem mit einer maximalen Tiefe von 50 cm 
ausgeführt. Die flach abfallenden Ufer sollen naturnah gestaltet werden und führen auf eine 
Trockenwasserrinne. Das Wasser wird aus dem System laufend abgeführt, so dass mit stark 
schwankenden Wasserständen zu rechnen ist. Neuere Überlegungen zum Entwässerungs-
system sehen ständig wasserführende Bereiche in der Mulde vor. 

 

5.3 RELEVANZPRÜFUNG 

Nach den Vorgaben der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, die in den „Hinweisen 
zum Artenschutz in der Bauleitplanung und der baurechtlichen Zulassung“ (BSU 2014) dar-
gelegt sind, ist für die europäisch geschützten Arten eine Artenschutzprüfung durchzuführen. 
Dies gilt im Fall der untersuchten Artengruppen für alle europäischen Vogelarten , die im 
Plangebiet als Brutvogel bzw. mit einem Brutverdacht nachgewiesen wurden. Für allgemein 
häufige Vogelspezies können die Auswirkungen auf Artengruppen untersucht werden. Für 
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Vogelarten mit spezifischen Lebensraumansprüchen erfolgt eine Einzelartbetrachtung. Dies 
gilt im konkreten Fall für: 

Blaukehlchen (Luscinia svecica) 
Feldschwirl (Locustella naevia) 
Hausperling (Passer domesticus) 
Kuckuck (Cuculus canorus) 
Sperber (Accipiter nisus) 
Stieglitz (Carduelis carduelis) 
Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris) 

Die übrigen 21 Brutvogelarten des Plangebiets verteilen sich auf die fünf folgenden Arten-
gruppen und werden gemeinsam betrachtet: 

• Gehölzfreibrüter = Arten, die vorwiegend in freien Nestern in Gehölzen brüten bzw. 
in der dazugehörigen Krautschicht: Amsel, Buchfink, Dorngrasmücke, Eichelhäher, 
Elster, Feldsperling, Gimpel, Heckenbraunelle, Mönchgrasmücke, Ringeltaube, Rot-
kehlchen, Schwanzmeise, Wintergoldhähnchen, Zaunkönig und Zilpzalp.  

• Gehölzhöhlen- und Gehölznischenbrüter = Arten, die vorwiegend in Gehölzhöhlen 
oder –spalten brüten (inkl. Nistkastenbruten): Blaumeise und Kohlmeise. 

• Offenlandarten = Arten, die vorzugweise in bodennahen Neststandorten in Gras-, 
Stauden- oder Ruderalfluren sowie in Säumen oder Einzelgebüschen brüten: Jagdfa-
san 

• Arten der Binnengewässer = Arten, die bevorzugt an/auf Binnengewässern brüten: 
Stockente.  

• Gebäudebrüter = Arten, die bevorzugt an Gebäuden bzw. Bauwerken brüten: Bach-
stelze und Hausrotschwanz. 

 

Die Fledermausuntersuchungen zeigen, dass es weder Quartiere noch ausgeprägte Jagdre-
viere oder Flugstraßen von besonderer Bedeutung im Plangebiet gibt. Damit wären die zwei 
nachgewiesenen Fledermausarten  nur am Rande bei der artenschutzfachlichen Prüfung mit 
zu betrachten: 

Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 
Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

Darüber hinaus sind aus den untersuchten Tiergruppen (s. Kap. 4) nach den Vorgaben der 
BSU (2014) die folgenden „nur“ national geschützten Arten sowie die gefährdeten Arten der 
Roten Listen in Hamburg zu betrachten. Dies sind folgende Amphibienarten : 

Erdkröte (Bufo bufo) 
Teichmolch (Lissotriton vulgaris) 
Wasserfrosch-Komplex (Pelophylax kl. esculenta/ P. lessonae/ P. ridibundus) 

 

5.4 PRÜFUNG DER VERBOTSTATBESTÄNDE 

Auf der Grundlage der zuvor dargestellten rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgt eine Prü-
fung artenschutzfachlich relevanter Auswirkungen des Vorhabens auf das Vorkommen nach 
§ 44 BNatSchG relevanter Arten im Untersuchungsraum. 

Im Folgenden wird für die betroffenen Arten eine art- bzw. gruppenspezifische Analyse der 
durch die Umsetzung des Planes entstehenden Auswirkungen dargestellt (vgl. Kap. 5.1). 
Grundsätzlich können durch die Umsetzung der Planungen Gefährdungen erkannt werden, 



B-Plan Kirchwerder 33 und 34: Faunistische Untersuchungen mit artenschutzfachlicher Prüfung 

28 
 

 

die den Tatbestand der Verletzung oder Tötung, der erheblichen Störung oder, im Falle der 
Beeinträchtigung essenzieller Lebensraumbestandteile oder funktionalen Beziehungen, den 
Tatbestand der Schädigung auslösen. Bei Auslösen eines betreffenden Tatbestandes sind 
Vermeidungs- bzw. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich. 

 

5.4.1 AMPHIBIEN 

Im Plangebietes wurden drei Amphibienarten festgestellt, die zu den „nur“ national geschütz-
ten Spezies bzw. zu den gefährdeten Arten der Roten Liste Hamburgs gehören: Erdkröte, 
Teichmolch und Wasserfrosch(-Komplex) (vgl. Kap. 5.1). 

 

5.4.1.1 TÖTUNGSVERBOT 

Durch die geplante Auflösung verschiedener Gräben im Plangebiet gehen Lebensräume für 
die hier lebenden Amphibien verloren. Da sich die Erdkröten und auch die Teichmolche nicht 
ganzjährig in den Gewässern aufhalten, sollten die geplanten Aufhebungen der Gräben nur 
in den Monaten November bis Dezember (bis zum Frosteintritt) stattfinden (Bauzeitenrege-
lung). Da die Wasserfrösche zum Teil auch in den Gräben überwintern, sollten die betroffe-
nen Gewässer direkt vor dem Zuschütten intensiv abgekeschert und die Tiere in die verblei-
benden Wasserkörper umgesiedelt werden. Durch diese Vermeidungsmaßnahmen kann 
eine Verletzung oder Tötung der Tiere vermieden werden. 

Auch bei der geplanten Ertüchtigung einiger Gräben im Plangebiet muss die Bauzeitenrege-
lung (Ausführung der Arbeiten zwischen Oktober und Dezember, bis Frosteintritt) eingehal-
ten werden und die noch vorhandenen Tiere vor Beginn der Arbeiten abgekeschert und um-
gesiedelt werden.  

Die Abholzung des Fichtenforstes im Südosten des Plangebiets, der aufgrund seiner einför-
migen Struktur und auch des relativ trockenen Standorts vermutlich eher untergeordnet von 
den vorkommenden Amphibien als Landlebensraum genutzt wird, sollte vorsorglich im Okto-
ber durchgeführt werden, da die Amphibien zu dieser Zeit aufgrund der vorherrschenden 
Temperaturen noch genügend beweglich sind, um ausweichen zu können. Außerdem sollte 
auf den Einsatz von schweren Maschinen verzichtet werden, um Bodenverdichtungen zu 
vermeiden und so Tötungen von Tieren in möglichen Verstecken vorzubeugen. 

Unter Berücksichtigung der genannten Vermeidungsmaßnahmen kann eine Verletzung oder 
Tötung der betrachteten Amphibienarten ausgeschlossen und damit die ökologische Funkti-
on der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt 
werden. 

 

5.4.1.2  STÖRUNGSVERBOT 

Die Entwicklung der nachgewiesenen Amphibienarten vom Laich bis zum Abwandern der 
Adult- und Jungtiere zieht sich vom Frühjahr (spätestens März) bis in den Winter (Novem-
ber), so dass auch zur Vermeidung von Störungen das Zuschütten der Gräben in den Mona-
ten November bis Dezember (bis Frosteintritt) erfolgen sollte (Bauzeitenregelung) und zu 
Beginn der Arbeiten durch das Abkeschern der betroffenen Gewässer sicherzustellen ist, 
dass sich keine Wasserfrösche mehr im Wasser befinden. Die Tiere können in die verblei-
benden Gewässer umgesiedelt werden und mit dem Aufstellen von flexiblen Amphibienzäu-
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nen an der Rückwanderung gehindert werden. 

Auch bei der vorgesehenen Ertüchtigung einiger Gräben im Plangebiet muss die Bauzeiten-
regelung berücksichtig werden und die noch vorhandenen Tiere vor Beginn der Arbeiten 
abgekeschert werden. Hier ist darüber hinaus von Bedeutung, dass nicht alle Gräben zum 
gleichen Zeitpunkt bearbeitet werden, sondern die Arbeiten abschnittsweise erfolgen sollten, 
damit jeweils Grabenabschnitte verbleiben, die von den Maßnahmen unberührt bleiben und 
damit auch den umzusiedelnden Tieren als Übergangslebensraum dienen können. Gleiches 
gilt für die Gräben, die ohnehin bestehen bleiben. 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen kann eine erhebliche Störung, d. h. 
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population vermieden werden. 

 

5.4.1.3 VERBOT DER SCHÄDIGUNG UND ZERSTÖRUNG VON FORTPFLANZUNGS-   
UND RUHESTÄTTEN 

Durch das Zuschütten der Gräben im Plangebiet gehen angestammte Lebensräume der hier 
siedelnden Amphibien verloren. Auch bei der Ertüchtigung der übrigen Grabensysteme ge-
hen Teillebensräume zumindest zeitweise verloren. Andererseits soll nach den bisherigen 
Planungen eine zentrale sich von Nordosten nach Südwesten durch das B-Plangebiet zie-
hende „entwässerungstechnische Fläche zur Rückhaltung“ geschaffen werden, die aufgrund 
schwankender Wasserstände und technischer Ausführung nur bedingt einen Ersatzlebens-
raum darstellt. Die nachgewiesenen Amphibienarten sind relativ anpassungsfähig und daher 
ist davon auszugehen, dass sie auf die bestehenden und zu ertüchtigenden Grabenabschnit-
te ausweichen können. Dabei wäre allerdings zu berücksichtigen, dass die Ertüchtigung des 
vorhandenen Grabensystems vor Zuschütten der Gräben durchgeführt wird, um die Amphi-
bien aus den dann aufzuhebenden Gräben hierher umsiedeln zu können (CEF-Maßnahme). 
Ist dies aus Gründen des Bauablaufs u. a. nicht umsetzbar, können die Amphibien vor Bau-
beginn auch in Gräben in der Nachbarschaft der B-Plangebiete umgesiedelt werden. In die-
sem Fall sollte die Installation von flexiblen Amphibienzäunen die Tiere daran hindern ins 
Baufeld zurückzuwandern.  

Das geplante entwässerungstechnische Gewässersystem sollte so gestaltet bzw. der Was-
serabfluss zur Laichzeit der Amphibien im Frühjahr so gefahren werden, dass die Wasser-
standschwankungen so gering wie möglich gehalten werden. Damit soll die Gefahr des Tro-
ckenfallens von Laich so gering wie möglich gehalten werden. Neuere Überlegungen ständig 
wasserführende Bereiche in der Mulde anzulegen, ist bei entsprechender Ausführung von 
Vorteil.  

Mit den beschriebenen Maßnahmen (ggf. CEF-Maßnahme) ist für die betrachteten Amphi-
bienarten davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der vom Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird und 
damit kein Verbotstatbestand ausgelöst wird. 

 

5.4.2 VÖGEL 

Gemäß der vorausgegangenen Relevanzprüfung (s. Kap. 5.3) wird für insgesamt sieben 
Vogelarten mit speziellen Lebensraumansprüchen sowie für fünf Artengruppen (von den Ge-
hölzbrütern bis hin zu den Gebäudebrütern) eine artenschutzfachliche Prüfung durchgeführt. 
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5.4.2.1 TÖTUNGSVERBOT 

Für das Blaukehlchen , den Feldschwirl , den Stieglitz und den Sumpfrohrsänger  gehen 
die Bruthabitate durch die Umsetzung des B-Pläne Kirchwerder 33 und 34 fast vollständig 
verloren (Röhrichtbestände, Brachflächen u. a.). Gleiches gilt für den Brutplatz des Sper-
bers , da der Fichtenforst ebenfalls gefällt werden soll. Der Kuckuck , für den in einem zu 
erhaltenden Feldgehölz ein Brutverdacht gelang, und auch die Haussperlinge , die vor allem 
an Gebäuden brüten, die erhalten bleiben, sind von der Umsetzung des Vorhabens nur am 
Rande betroffen. Von den zu betrachtenden Artgruppen sind vor allem die Offenlandarten 
von der Umsetzung betroffen, aber auch Arten der Gehölzfrei- und –nischenbrüter.  

Das Tötungsverbot nach § 44 BNAtSchG bezieht sich vor allem auf Brut- und Aufzuchtzeiten 
aller genannten Vogelarten und –gruppen. Um eine baubedingte Tötung der Tiere auszu-
schließen, sollte die Baustellenherrichtung, Rodung der Gehölze, der Abriss von einzelnen 
Gebäuden und die Aufhebung von Grabenabschnitten u. a. außerhalb der Brutzeit der Vögel 
im Winterhalbjahr erfolgen (Bauzeitenregelung, zwischen dem 1. Oktober und dem 28. bzw. 
29. Februar).  

Unter Berücksichtigung dieser Vermeidungsmaßnahmen kann eine Verletzung oder Tötung 
der betrachteten Vogelarten ausgeschlossen und damit die ökologische Funktion der be-
troffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gewahrt werden. 

 

5.4.2.2  STÖRUNGSVERBOT  

Ein großer Teil, der als Brutvögel im Plangebiet vertretenen nach BNatSchG besonders ge-
schützten Vogelarten gehören zu den weit verbreiteten und häufigen Spezies. Viele von 
ihnen sind in weiten Teilen des Stadtgebietes anzutreffen. Damit kann für diese Vogelarten 
davon ausgegangen werden, dass durch die Umsetzung der B-Pläne keine erhebliche Stö-
rung vorliegt und sich der Erhaltungszustand der Population der betrachteten Vogelarten 
nicht verschlechtert. 

Die Brutplätze der Haussperlinge  und des Kuckucks  sind nur am Rande von den Bautätig-
keiten betroffen, weil die Häuser und auch die zwei Feldgehölze im Plangebiet erhalten blei-
ben, so dass auch für diese zwei Arten von keiner erheblichen Störung auszugehen ist. 

Die Baufeldräumung muss, wie schon in Kapitel 5.4.2.1 beschrieben, außerhalb der Brutzeit 
der Vögel stattfinden und der Bau kontinuierlich im Anschluss erfolgen, damit störanfällige 
Arten nicht im Bereich der Bautätigkeit mit der Brut beginnen und auf geeignete Brutplätze in 
der Umgebung ausweichen. 

Für die zwei nach BNatSchG streng geschützten Spezies Blaukehlchen  und Sperber  ge-
hen die Bruthabitate und auch ein Teil der Nahrungshabitate vollständig verloren. Gleiches 
gilt für den Feldschwirl , den Stieglitz und den Sumpfrohrsänger . Störungen, die in dem 
betrachteten Bereich zum dauerhaften Verlust der Funktionsfähigkeit einer Fortpflanzung- 
und Ruhestätte führen, werden artenschutzfachlich nicht den Störungsverboten, sondern 
dem Verbot der Zerstörung oder Beschädigung von Fortpflanzungs- und Ruhstätten zuge-
ordnet (s. Kap. 5.4.2.3). 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme kann eine erhebliche Störung, d. h. 
eine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population vermieden werden. 
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5.4.2.3 VERBOT DER SCHÄDIGUNG UND ZERSTÖRUNG VON FORTPFLANZUNGS-   
UND RUHESTÄTTEN   

Der Brutplatz des nach BNatSchG streng geschützten Blaukehlchens in dem Schilfröhricht 
im Norden des Plangebiets geht nach jetzigem Stand der Planungen vollständig verloren. 
Diese Vogelart gehört zu den Arten des Anhangs I der EU-Vogelschutzrichtlinie, für deren 
Schutz besondere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Daher ist für diese Spezies die 
Schaffung eines Ersatzbiotops bzw. die Aufwertung eines vorhandenen Biotops in der Um-
gebung des Plangebiets notwendig (CEF-Maßnahmen). Die mittlere Reviergröße wird nach 
BAUER et al. (2005) für Deutschland mit 0,38 Hektar angegeben. Das Ersatzbiotop sollte im 
räumlichen Zusammenhang zum Plangebiet stehen, an nassen bis feuchten Standorten lie-
gen und Deckung für die Nestanlage (wie Altschilfbestände, Hochstauden) sowie schütter 
bewachsene oder freie Bodenflächen zur Nahrungssuche aufweisen. In Hamburg brütet das 
Blaukehlchen vorzugsweise an von Schilf bestandenen Grabenrändern und besiedeln auch 
mit Hochstauden bestandene Randstrukturen (MITSCHKE 2012). Die geplante entwässe-
rungstechnische Fläche zur Wasserrückhaltung im Plangebiet kann aufgrund seiner Lage 
inmitten der Bebauung und auch aufgrund seiner technischen Ausführung kein Ersatzlebens-
raum sein. 

Auch für den nach BNatSchG streng geschützten Sperber  geht der Brutplatz im Fichtenforst 
im Süden des Plangebiets verloren. Er wird als brutplatztreu beschrieben, baut aber stets ein 
neues Nest (BAUER et al. 2005) und gilt teils als recht tolerant gegenüber Störungen. Im Un-
tersuchungsjahr wurde er auch in einzelnen Nadelgehölzen südlich des Plangebiets beo-
bachtet, so dass zu vermuten ist, dass er auf benachbarte Gebiete ausweichen kann.  

Auch der Feldschwirl  verliert als Bewohner von Grünlandbrachen und feuchten Hochstau-
denfluren mit der Brachfläche, auf der die Art in diesem Jahr gebrütet hat, sein Bruthabitat. 
Es ist davon auszugehen, dass er auf benachbarte Flächen ausweichen kann bzw. sich 
möglicherweise auch in den naturnah zu gestaltenden Randbereichen der entwässerungs-
technischen Fläche ansiedeln bzw. auch von den für das Blaukehlchen durchzuführenden 
Maßnahmen profitieren kann. Gleiches gilt für den Sumpfrohrsänger , der teilweise durch 
die Baumaßnahme ebenfalls seinen Brutplatz verliert. 

Der Brutplatz des Stieglitz, der in Hamburg vor allem im dörflichen Umfeld zu finden ist  

(MITSCHKE 2007), ist durch die Baumaßnahme nur am Rande betroffen, so dass davon aus-
zugehen ist, dass er ausweichen und sich auch nach Umsetzung der Maßnahme wieder 
ansiedeln kann. 

Die im Plangebiet vorhandenen Feldgehölzstrukturen bleiben nach bisherigem Planungstand 
erhalten, so dass der Kuckuck  nur am Rande von der Baumaßnahme betroffen ist. Gleiches 
gilt für den Haussperling und die weiteren im Plangebiet nachgewiesenen typischen Ge-
bäudebrüter, dessen kartierte Brutstätten im Plangebiet vollständig erhalten bleiben. 

Für die häufigen und weit verbreiteten Vogelarten der Gehölzfrei- , Gehölznischen- /-
höhlen-  sowie der Gebäudebrüter  und der Arten der Binnengewässer , die keine speziel-
len Ansprüche an ihren Brutplatz stellen, und auch jedes Jahr einen neuen Brutplatz aufsu-
chen, ist nicht vollständig auszuschließen, dass einige Reviere dieser Arten verloren gehen. 
Unter der Maßgabe, dass möglichst viele Gehölzstrukturen erhalten bleiben, neue Gehölz-
strukturen aus heimischen Arten gepflanzt werden und an einigen Standorten (z. B. am 
Schulgebäude) Nisthilfen vorgesehen werden, ist davon auszugehen, dass die Tiere auf be-
nachbarte Flächen ausweichen und nach Abschluss der Arbeiten auch wieder ins Gebiet 
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zurückkehren.  

Mit den beschriebenen Maßnahmen und CEF-Maßnahmen ist für die zu betrachtenden Vo-
gelarten und –gruppen davon auszugehen, dass die ökologische Funktion der vom Vorha-
ben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin 
erfüllt wird und damit kein Verbotstatbestand ausgelöst wird. 

 

5.4.3 FLEDERMÄUSE 

Alle Fledermäuse gelten nach BNatSchG als streng geschützt und gehören zu den Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie. Die vorliegenden Fledermausuntersuchungen kommen zu 
dem Ergebnis, dass es weder Quartiere noch ausgeprägte Jagdreviere oder Flugstraßen von 
besonderer Bedeutung im Plangebiet gibt. Es kann allerdings nicht vollständig ausgeschlos-
sen werden, dass im Gebiet vorhandene Gehölzstrukturen oder auch alte Gebäude, die im 
Zuge der Umsetzung des B-Plans abgerissen werden, als Tagesversteck oder Paarungs-
quartier zeitweilig im Jahresverlauf genutzt werden. Daher muss die Rodung von Gehölzen 
und der Abriss von Gebäuden vorsorglich in den Monaten erfolgen, in denen sich die Fle-
dermäuse in den Winterquartieren bzw. auf Migrationswegen befinden – in der Zeit zwischen 
Anfang Oktober bis Ende Februar (vorsorgliche Vermeidungsmaßnahme). Rodungen oder 
Gebäudeabriss außerhalb dieser Zeit sind nur nach vorheriger Besatzprüfung möglich (öko-
logische Baubegleitung).  

 

6 ZUSAMMENFASSUNG 

Im Auftrag des Bezirksamtes Bergedorf wurden die B-Plangebiete Kirchwerder 33 und 34 im 
Jahr 2017 biologisch untersucht. Dabei wurden die Gräben auf das Vorkommen der Zierli-
chen Tellerschnecke und der Amphibien überprüft sowie eine Erfassung des Nachtkerzen-
schwärmers, der Vögel und der Fledermäuse für das Gesamtgebiet durchgeführt. Anschlie-
ßend erfolgte eine artenschutzfachliche Prüfung und es wurden Hinweise zu möglichen 
Maßnahmen erarbeitet. 

Im Rahmen der Untersuchungen konnten keine Zierlichen Tellerschnecken in den Gräben 
des Plangebiets festgestellt werden und auch für den Nachkerzenschwärmer gelang kein 
Nachweis.  

Die Amphibienuntersuchung ergab die Vorkommen von drei Spezies: Erdkröte, Teichmolch 
und Tiere des Wasserfroschkomplexes. Der Wasserfroschkomplex setzt sich aus drei Arten 
zusammen, deren Vertreter sich sicher nur aufgrund genetischer Untersuchungen unter-
scheiden lassen. Alle Arten gelten nach BNatSchG als besonders geschützt. 

Im Rahmen der Vogeluntersuchungen konnten 60 Arten im Plangebiet nachgewiesen wer-
den; ein Brutnachweis gelang für 27 Arten, für den Kuckuck ein Brutverdacht. Drei bzw. vier 
Spezies finden sich in Hamburg bzw. deutschlandweit auf der Roten Liste; 12 bzw. sieben 
auf der Vorwarnliste Hamburgs bzw. Deutschlands. Besonders zu erwähnen sind hier die 
Brutvorkommen der zwei nach BNatSchG streng geschützten Spezies Blaukehlchen und 
Sperber.  

Die Fledermausuntersuchungen ergaben den Nachweis von zwei Arten: Großer Abendsegler 
und Zwergfledermaus. Allerdings konnten weder Quartierstandorte noch Jagdhabitate oder 
Flugstraßen im Plangebiet aufgenommen werden.   
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Die Relevanzanalyse des Artenschutzfachbeitrags weist nach Vorgabe der Behörde für 
Stadtentwicklung und Umwelt 28 Vogel-, drei Amphibien- und zwei Fledermausarten aus, die 
in die Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG eingehen.  

Nach bisherigem Planungsstand kommt der Artenschutzfachbeitrag unter der Voraussetzung 
der Einhaltung der erarbeiteten Vermeidungs- bzw. CEF-Maßnahmen zu dem Schluss, dass 
keine Verbotstatbestände ausgelöst werden. Zu den Maßnahmen zählen u. a. Bauzeitenre-
gelungen (Fledermäuse und Vögel), Erhalt von wertgebenden Gehölzstrukturen (Fledermäu-
se und Vögel), Umsiedlung von Amphibien sowie die Schaffung einer externen Ausgleichs-
fläche (Blaukehlchen). Für Sperber, Feldschwirl, Sumpfrohrsänger und Stieglitz sowie alle 
nicht gefährdeten Vogelarten wird davon ausgegangen, dass sie auf benachbarte Flächen – 
auch in die naturnah gestalteten Randbereiche des neuen Entwässerungssystems - auswei-
chen können. 
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